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3. Möglichkeiten für Höhergruppierungen (1)

Höhergruppierungs-
möglichkeit

Notwendige Voraussetzung für Höhergruppierung

EG 2 > EG 3 Q wenn die „einfache Tätigkeit“ eine „eingehende 
Einarbeitung“ erfordert

EG 3 > EG 4 Q wenn zu den EG 3-Anforderungen noch 1/4 gründliche  
Fachkenntnisse erforderlich sind

EG 5 FaMIs bei entsprechender Tätigkeit zwingend in EG 5!

EG 5 > EG 6 Q wenn neben „gründlichen“ auch „vielseitige“
Fachkenntnisse erforderlich sind (aber kein „1/4 
selbständige Leistungen“)

EG 6 > EG 8 Q wenn statt 1/4 selbständige Leistungen 1/3 erforderlich 
sind

EG 6 > EG 9a Q wenn statt 1/4 selbständige Leistungen 1/2 erforderlich 
sind


